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Ziele der Lektion
Jeder Teilnehmer:
• findet sich in den rechtlichen Grundlagen 

zurecht
• kann die wichtigsten Strafnormen des SVG 

anwenden
• weiss um die Besonderheiten bei SVG-

Delikten im Militärdienst
• erhält Hinweise zur Führung von 

Untersuchungen wegen SVG-Delikten
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Aufbau der Lektion

I. Grundlagen
II. Ausgewählte SVG-Delikte
III. „Spezialfall Militär“
IV. Der leichte Fall bei SVG-Delikten
V. Hinweise zur Untersuchungsführung
VI. Fallbeispiele
VII. Fragen
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen sind 
ferner der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, wenn sie bei 
einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung 
der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung eine 
Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes über 
den Strassenverkehr begehen. Die Strafbestimmungen des 
zivilen Rechts sind anwendbar. In leichten Fällen erfolgt 
disziplinarische Bestrafung.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen sind 
ferner der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, wenn sie bei 
einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung 
der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung eine 
Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes über 
den Strassenverkehr begehen. Die Strafbestimmungen des 
zivilen Rechts sind anwendbar. In leichten Fällen erfolgt 
disziplinarische Bestrafung.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen

� Art. 3 ff. MStG
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen sind 
ferner der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, wenn sie bei 
einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung 
der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung eine 
Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes über 
den Strassenverkehr begehen. Die Strafbestimmungen des 
zivilen Rechts sind anwendbar. In leichten Fällen erfolgt 
disziplinarische Bestrafung.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 1:

Rekr Amrein liefert dem Zug Bösch das Mittagessen von der 
Kaserne auf den Schiessplatz. Auf dem Rückweg schaut er 
sich etwas lange eine Werbetafel am Strassenrand an. Er 
bemerkt deshalb nicht, dass das Fahrzeug vor ihm 
angehalten hat. Es kommt zu einer heftigen Kollision.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung der 
Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem Gesetz 
vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 2:
Gfr Christen fährt während des Ausgangs zusammen mit Four 
Dobler von der Truppenunterkunft in die 20 km entfernte „Happy-
Bar“. Four Dobler hat diese Fahrt angeregt und auch die Schlüssel 
zu einem der militärischen Fahrzeuge organisiert. In der „Happy-Bar“
trinken sie viele Biere. Trotz der massiven Alkoholisierung fährt Gfr 
Christen um Mitternacht zurück zur Truppenunterkunft.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung der 
Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem Gesetz 
vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 2 – Variante:
Gfr Christen fährt während des Ausgangs zusammen mit Four 
Dobler von der Truppenunterkunft in die 20 km entfernte „Happy-
Bar“. Four Dobler hat diese Fahrt mit dem privaten Fahrzeug von Gfr 
Christen angeregt. In der „Happy-Bar“ trinken sie viele Biere. Trotz 
der massiven Alkoholisierung fährt Gfr Christen um Mitternacht 
zurück zur Truppenunterkunft.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 3:
Sdt Ebner hat Flugsicherungsdienst. Am Morgen steht er zu 
spät auf, weshalb er statt mit dem Militärvelo mit seinem 
privaten Motorfahrzeug von der Unterkunft zur Flugsicherung 
fährt. Unterwegs verliert er die Herrschaft über sein Fahrzeug 
und kollidiert mit einer Stützmauer. Das Auto erleidet 
Totalschaden.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 4:
Wm Fuchs transportiert im Auftrag der LBA alte Munition nach 
Altdorf. Auf der Axenstrasse nickt er ein und gerät mit dem 
Lastwagen auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal gegen einen 
deutschen Kleinbus fährt. Er erleidet leichte Verletzungen, 
während die zwölf Insassen des Kleinbusses alle noch auf 
der Unfallstelle versterben.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 5:

Sdt Gerber übersieht auf dem Heimweg in den 
Wochenendurlaub beim Linksabbiegen ein 
entgegenkommendes Fahrzeug. Es kommt zu einer heftigen 
Frontalkollision, bei welcher beide Lenker schwer verletzt 
werden.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 5 - Variante 1:
Sdt Gerber erhält die Erlaubnis, im Ausgang sein privates 
Motorfahrzeug zu lenken. Während des Ausgangs übersieht 
er zwei Fussgänger, welche sich bereits auf dem 
Fussgängerstreifen befinden. Es kommt zur Kollision mit 
einem der Fussgänger, welcher dabei einen Wadenbeinbruch 
erleidet. Der andere Fussgänger kann zur Seite springen.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 5 - Variante 2:
Sdt Gerber wird aus dem ADF 2009 entlassen. Während der 
Heimfahrt mit seinem privaten Motorfahrzeug übersieht er 
zwei Fussgänger, welche sich bereits auf dem 
Fussgängerstreifen befinden. Es kommt zur Kollision mit 
einem der Fussgänger, welcher dabei einen Wadenbeinbruch 
erleidet. Der andere Fussgänger kann zur Seite springen.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 6:

Adj Uof Hochstrasser zieht sich am Morgen seine Uniform an, 
steigt in sein Instruktorenfahrzeug und fährt zu seinem 
Arbeitsplatz in der Kaserne Aarau. Unterwegs missachtet er 
ein rot leuchtendes Lichtsignal.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung der 
Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem Gesetz 
vorgesehenen strafbaren Handlung

Beispiel 6 - Variante:
Adj Uof Hochstrasser zieht sich am Morgen seine Uniform an, steigt 
in sein Instruktorenfahrzeug und fährt zu seinem Arbeitsplatz in der 
Kaserne Aarau. Unterwegs missachtet er ein auf rot stehendes 
Lichtsignal. Auf der Verzweigung kommt es zu einer heftigen 
Kollision mit einem vortrittsberechtigten Fahrzeug. Die Lenkerin
dieses Fahrzeugs erleidet eine Halswirbelsäulendistorsion sowie ein 
Commotio cerebri.

���� ����� ��

I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

bei einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in 
diesem Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung

MKGE 8 Nr. 60 (Fortbestand Militärgerichtsbarkeit für SVG-
Delikt bei Wegfall des Militärdelikts; vgl. BGE 101 Ia 427)

BGE 103 Ia 350 (Art. 2 Ziff. 2 aMStG resp. Art. 3 Ziff. 2 MStG 
betr. „Uniform“)

BGE 116 Ia 70 (militärischer Untersuchungsrichter)
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen sind 
ferner der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, wenn sie bei 
einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung 
der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung eine 
Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes über 
den Strassenverkehr begehen. Die Strafbestimmungen des 
zivilen Rechts sind anwendbar. In leichten Fällen erfolgt 
disziplinarische Bestrafung.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

eine Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes 
über den Strassenverkehr begehen

� Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 

� Ausführungserlasse von Bundesversammlung und   
Bundesrat
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen sind 
ferner der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, wenn sie bei 
einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung 
der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung eine 
Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes über 
den Strassenverkehr begehen. Die Strafbestimmungen des 
zivilen Rechts sind anwendbar. In leichten Fällen erfolgt 
disziplinarische Bestrafung.
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die Strafbestimmungen des zivilen Rechts sind anwendbar.

� Art. 90 ff. SVG

� Strafbestimmungen in den Ausführungsvorschriften des
Bundesrates (Art. 103 Abs. 1 SVG; z.B. Art. 96 VRV)
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I. Grundlagen
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die Strafbestimmungen des zivilen Rechts sind anwendbar.

AT StGB oder AT MStG?

vgl. Art. 102 Abs. 1 SVG, Art. 333 StGB

Relevanz hinsichtlich Nebenstrafen, Handeln auf Befehl etc.
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I. Grundlagen
• Ausgewählte Rechtsquellen:

Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Verordnung der Bundesversammlung vom 21. März 2003 über 
Blutalkoholgrenzwerte im Strassenverkehr

Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

Verordnung vom 11. Februar 2004 über den militärischen 
Strassenverkehr (VMSV)

Richtlinien vom 19. November 2008 des Oberauditors zum 
Strassenverkehrsrecht (R SVG)
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung

– Verletzung einer wichtigen 
Verkehrsvorschrift

– Gefährdung (konkrete oder erhöhte 
abstrakte)
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung

– Grobfahrlässigkeit ist zu bejahen, „wenn 
das Nichtbedenken der Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer ebenfalls auf 
Rücksichtslosigkeit beruht und daher 
besonders vorwerfbar ist.“ (BGE 118 IV 
290)
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung / Fallgruppen

– Geschwindigkeitsüberschreitung
– Anhalten an gefährlichen Stellen
– Zu geringer Abstand
– Schikanestopp
– Nichtbeherrschen des Fahrzeuges
– Missachtung Lichtsignal
– Überholmanöver
– Missachten Vortritt
– Nicht betriebssicheres Fahrzeug
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung / 
Geschwindigkeitsüberschreitung

– Missachtung allgemeiner oder signalisierter 
Höchstgeschwindigkeit

– Missachten der tieferen Höchstgeschwindigkeit 
für einzelne Fahrzeugkategorien

– Krasse Nichtanpassung der Geschwindigkeit an 
die Verhältnisse
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung / 
Geschwindigkeitsüberschreitung

– ab 35 km/h Autobahn (BGE 123 II 113)
– ab 35 km/h Autostrasse (richtungsgetrennt)
– ab 30 km/h Autostrasse (nicht richtungsgetrennt; 

BGE 122 IV 177)
– ab 30 km/h ausserorts (BGE 124 II 259)
– ab 25 km/h innerorts (BGE 123 II 41)
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung / 
Geschwindigkeitsüberschreitung

– Autobahn: „mittelschwerer Fall“ im 
Bereich von 31 – 34 km/h

– eine grobe Verkehrsregelverletzung ist 
nur gegeben, wenn ungünstige 
Verhältnisse vorliegen
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung / 
Nichtbeherrschen des Fahrzeuges

Art. 31 SVG:
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Grobe Verkehrsregelverletzung / Nichtbeherrschen 
des Fahrzeuges

Beherrschung setzt voraus:

– angepasste Geschwindigkeit
– stetige Aufmerksamkeit
– zweckmässige Reaktion auf neue Situation
– Bedienung des Fahrzeugs, dass es die 

beabsichtigte Reaktion zeigt

���� ����� 	�

II. Ausgewählte SVG-Delikte 

Jürg Boll, Grobe Verkehrsregelverletzung, S. 65:

„Das äussere Erscheinungsbild der Verkehrsregelverletzung ist 
ein wichtiges Indiz für die Schwere des Verschuldens. Wenn ein 
Lenker auf die Gegenfahrbahn, aufs Trottoir oder über den 
rechten Strassenrand gerät oder gar völlig die Kontrolle über 
sein Fahrzeug verliert, so ist grobe Fahrlässigkeit anzunehmen, 
sofern er keinen Grund vorzubringen vermag und kein solcher 
erkennbar ist, welcher sein Verhalten in einem milderen Licht 
erscheinen lässt. Wenn ein Lenker in einer unproblematischen 
Verkehrssituation im beschriebenen Sinne die Herrschaft über 
sein Fahrzeug verlor, so ergibt sich aus der allgemeinen 
Lebenserfahrung, dass er entweder krass unaufmerksam war 
oder einen schweren Bedienungsfehler machte.“
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II. Ausgewählte SVG-Delikte
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• „andere Gründe“
(vgl. Art. 31 Abs. 2 SVG)

– Drogen
– Medikamente
– Übermüdung (vgl. BGE 126 II 206)
– Krankheit
– …
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II. Ausgewählte SVG-Delikte
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• „Vereitelung“

– „Cognac-Alibi“
– kommt auch im Militärdienst immer wieder vor, 

vor allem in der Variante des Entziehens
– Verhaltenspflichten zur Abklärung des Unfalls 

beachten (Art. 51 SVG sowie VRV)
– wird von der MP zu wenig konsequent verzeigt
– untauglicher Versuch!
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II. Ausgewählte SVG-Delikte

• Art. 51 SVG
• Art. 54 – 56 VRV
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II. Ausgewählte SVG-Delikte 

• Pflichtwidriges Verhalten bei Unfall (vgl. 
Tafeln MStG, Tafeln 119 bis 121):

– Anhalten
– Hilfeleistung
– Sicherung des Verkehrs / Gefahrenabwehr
– Meldung
– Verbleiben auf der Unfallstelle
– Mitwirkung bei der Feststellung des 

Sachverhalts
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 57 Abs. 1 SVG:

Der Bundesrat kann ergänzende 
Verkehrsvorschriften erlassen und für 
besondere Verhältnisse Ausnahmen 
von den Verkehrsregeln vorsehen, 
namentlich für das Militär und den 
Zivilschutz. 
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 64 Abs. 1 VMSV:

Für den militärischen Strassenverkehr 
gelten die zivilen Verkehrsregeln, 
soweit diese Verordnung keine 
Ausnahmen oder Ergänzungen 
vorsieht. 
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 17 VMSV:

Die militärischen Strassensignale 
(gelb-schwarz) richten sich an alle 
Führer und Führerinnen von 
Militärfahrzeugen. Sie gehen zivilen 
Signalen vor. 
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III. „Spezialfall Militär“
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 3 Abs. 3 SVG:

Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr 
kann auf Strassen, die nicht dem 
allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet 
sind, vollständig untersagt oder zeitlich 
beschränkt werden; Fahrten im Dienste des 
Bundes bleiben jedoch gestattet.
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 18 ff. VMSV:

Regeln die militärische 
Fahrberechtigung, welche nur mit dem 
zivilen Führerausweis zusammen 
gültig ist.
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 39 ff. VMSV:

Regeln Ausnahmen von den zivilen 
technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge.
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 47 VMSV:
1 Militärfahrzeuge dürfen nicht für 
private Fahrten verwendet werden.

2 In Militärfahrzeugen dürfen keine 
Zivilpersonen mitgeführt werden. 
Ausgenommen sind Zivilpersonen, die 
…
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 48 VMSV:

Die private Verwendung ziviler 
Fahrzeuge im Militärdienst ist nur zum 
Einrücken, im Urlaub und nach der 
Entlassung gestattet. Der 
Kommandant, die Kommandantin 
kann in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen bewilligen.
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 61 VMSV:

Ruhe- und Lenkzeit

Art. 62 VMSV: 

Einsatzzeitkontrolle
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III. „Spezialfall Militär“
Art. 63 Abs. 1 VMSV:

Der Fahrzeugführer oder die 
Fahrzeugführerin der oder die weiss oder 
nach den Umständen wissen kann, dass er 
oder sie im Zusammenhang mit einer 
militärischen Übung oder einer dienstlichen 
Verrichtung der Truppe ein Motorfahrzeug 
führen muss, darf sechs Stunden vor Antritt 
der Fahrt keinen Alkohol trinken.
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 63 Abs. 2 VMSV:

Er oder sie darf kein Motorfahrzeug 
führen, wenn er oder sie eine 
Blutalkoholkonzentration von 0,10 
Promille oder mehr aufweist oder eine 
Alkoholmenge im Körper hat, die zu 
einer solchen Blutalkoholkonzentration 
führt.
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III. „Spezialfall Militär“

Art. 60 Abs. 1 VMSV:

... Die Fahrunfähigkeit gilt in jedem 
Fall als erwiesen, wenn er oder sie 
gegen die Vorgaben in den Artikeln 
60-63 verstösst.
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III. „Spezialfall Militär“
Art. 68 ff. VMSV:

Sicherheitsvorkehrungen, z.B.

Beleuchtung

Fahren mit Schutzmaske, geschlossenen Luken, 
Fahrernachtsichtgeräten oder 
Restlichtverstärkerbrillen

Sicherheitsgurten
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III. „Spezialfall Militär“
Art. 83 ff. VMSV:

Meldewesen bei Verkehrsunfällen

Meldung ab Fr. 1‘000.00 Sachschaden (resp. 
2‘000.00 für Raupenfahrzeuge)

Zwingender Beizug UR bei Sachschaden über Fr. 
50‘000.00

Beizug UR und/oder Polizei bei Sachschaden über 
Fr. 5‘000.00
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IV. Der leichte Fall bei SVG-
Delikten

• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

Die dem Militärstrafrecht unterstehenden Personen sind 
ferner der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, wenn sie bei 
einer militärischen Übung, bei einer dienstlichen Verrichtung 
der Truppe oder im Zusammenhang mit einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen strafbaren Handlung eine 
Widerhandlung gegen die Gesetzgebung des Bundes über 
den Strassenverkehr begehen. Die Strafbestimmungen des 
zivilen Rechts sind anwendbar. In leichten Fällen erfolgt 
disziplinarische Bestrafung.
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IV. Der leichte Fall bei SVG-
Delikten
• Militärgerichtsbarkeit, Art. 218 Abs. 3 MStG:

In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung.

Richtlinien des Oberauditors zum Strassenverkehrsrecht (R 
SVG)

Grundsatz:
Widerhandlungen gemäss Ordnungsbussenkatalog haben 
eine disziplinarische Bestrafung zur Folge, alle anderen 
Widerhandlungen werden militärgerichtlich untersucht und 
beurteilt.
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IV. Der leichte Fall bei SVG-
Delikten
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IV. Der leichte Fall bei SVG-
Delikten
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IV. Der leichte Fall bei SVG-
Delikten

• Leichte Fälle sind grundsätzlich auch 
bei SVG-Delikten denkbar, welche 
nicht im Ordnungsbussenkatalog 
aufgeführt sind

• In der Regel ist jedoch ausserhalb der 
Bussenliste nicht von einem leichten 
Fall auszugehen!
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V. Hinweise zur 
Untersuchungsführung

• Verletzte Verhaltensnorm(en) sind vom 
Untersuchungsrichter zu bestimmen und in 
der Befragung vorzuhalten

• Wichtig ist die Befragung (auch) hinsichtlich 
des Vorwurfs in subjektiver Hinsicht

• Beweissicherung:
RAG, Fahrtenkontrollhefte, 
Einsatzzeitkontrollen etc.
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V. Hinweise zur 
Untersuchungsführung

• Zivile Polizei oder Militärpolizei?
Klare Regelung der Zuständigkeit, 
nötigenfalls durch „Machtwort“ des UR

• Verfahrenskoordination bei beteiligten 
Zivilpersonen (allenfalls Vereinigung nach 
Art. 220 Ziff. 2 MStG)

• Beteiligte Militärpersonen nicht vergessen! 
(vgl. Art. 100 Ziff. 2 SVG, Art. 96 Ziff. 1 Abs. 
3 SVG; Parkdienste!)

���� ����� ��

V. Hinweise zur 
Untersuchungsführung

• Körperverletzung(en) dokumentieren!!!

• Sachschäden hinsichtlich Art. 73 MStG 
beachten und dokumentieren

• Unabhängigkeit der Gutachter (z.B. 
„Gutachten AMP“)

• Dienstvorschriften beachten, z.B. Behelf für 
Motorfahrzeugführer (Regl 61.9) oder 
Verkehr und Transport (VT; Regl 61.003)
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V. Hinweise zur 
Untersuchungsführung

• Örtliche Verhältnisse festhalten

• Für die Lenkerermittlung, schon bei ge-
ringen Geschwindigkeitsüberschreitungen, 
sind allenfalls aufwändige Ermittlungen 
notwenig

• „Radar-Fotos“ zurückhaltend zeigen…

• Wie schnell sind Sie gefahren? „40 km/h.“
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V. Hinweise zur 
Untersuchungsführung

• SVG-Delikte verleiten zu 
Rechtspflegedelikten (falsche 
Anschuldigung, Irreführung der 
Rechtspflege, Begünstigung)

• Ein ADMAS-Auszug ist bei allen SVG-
Delikten (mit oder ohne Unfall) beizuziehen
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VI. Fallbeispiele

1.
X fährt auf der Hauptstrasse und möchte 
bei der nächsten Verzweigung nach links 
abbiegen. Obwohl sich ein Fahrzeug auf 
der Gegenfahrbahn nähert, beginnt er mit 
dem Abbiegen. Es kommt zu einer 
heftigen Kollision. Alle Beteiligten 
verletzen sich.
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VI. Fallbeispiele

Art. 36 SVG

Art. 13 VRV
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VI. Fallbeispiele

Art. 31 SVG

Art. 3 VRV
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VI. Fallbeispiele

2.
Nach einer Übung auf dem Schiessplatz 
im Gebirge fährt Y auf der rund 3,5 Meter 
breiten Strasse talwärts. Kurz vor einer 
Kurve kommt ein Auto entgegen. Trotz 
Vollbremsung beider Beteiligten kommt 
es zu einer Kollision.
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VI. Fallbeispiele

2.
Y macht nun geltend, das entgegen-
kommende Fahrzeug habe gegen das 
Rechtsfahrgebot verstossen. Da beide 
Fahrzeuge je ca. 1.70 Meter breit seien, 
wäre bei Beachtung des Rechtsfahr-
gebotes nämlich ein Kreuzen möglich 
gewesen.
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VI. Fallbeispiele

Art. 34 SVG

Art. 7 VRV
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VI. Fallbeispiele

BGE 129 IV 44, Erw. 1.3:

Das Rechtsfahrgebot gilt allerdings nicht 
absolut. Dessen Einhaltung ist nach den 
Verkehrs- und Sichtverhältnissen der 
konkreten Situation zu beurteilen.

���� ����� 
�

VI. Fallbeispiele

Art. 32 SVG
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VI. Fallbeispiele

VRV
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VI. Fallbeispiele
3.
Aus den Akten ergibt sich und der Beschuldigte 
anerkennt, dass er am 21.08.2007 um 08:07 
Uhr in Wallisellen ZH mit dem Puch M+18529 
aus Unachtsamkeit an einem seit 10,7 
Sekunden rot leuchtenden Lichtsignal vorbei 
auf die Kreuzung Neugutstrasse / Ausfahrt 
Glattzentrum in Fahrtrichtung Dübendorf ZH 
gefahren ist, wobei zu diesem Zeitpunkt ein 
anderes Motorfahrzeug von links in die 
Fahrbahn des Beschuldigten einfuhr.
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VI. Fallbeispiele
Der Fahrer muss nach Art. 31 Abs. 1 SVG das 
Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er 
seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. 
Seine Aufmerksamkeit muss er der Strasse und 
dem Verkehr zuwenden (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 
VRV).
Gemäss Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG haben alle 
Strassenbenützer Signale und Markierungen 
sowie die Weisungen der Polizei zu befolgen. 
Bei Lichtsignalen bedeutet rotes Licht "halt" 
(Art. 68 Abs. 1bis SSV).
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VI. Fallbeispiele
Die Vorschrift von Art. 68 Abs. 1bis SSV, wonach vor einem roten
Lichtsignal anzuhalten ist, stellt für die Gewährleistung der 
Sicherheit im Strassenverkehr eine elementare Bestimmung dar.

Der bei Grün in eine Kreuzung einbiegende Lenker vertraut auf die 
Verkehrsregelung durch Lichtsignale und rechnet nicht damit, dass 
andere Fahrzeuge in seine Fahrbahn einfahren.

Indem der Beschuldigte am bereits seit 10,7 Sekunden rot 
leuchtenden Lichtsignal vorbei auf die Kreuzung fuhr, hätte der 
Lenker des von links einbiegenden Motorfahrzeuges leicht 
erschrecken und zu einer Fehlreaktion - wie brüskes Bremsen -
verleitet werden können. Eine solche Fehlreaktion hätte die 
konkrete Gefahr einer Kollision heraufbeschwören oder gar zu 
einer Kollision führen können (vgl. BGE 123 IV 92; 118 IV 289).
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VI. Fallbeispiele
Der Beschuldigte überfuhr das Rotlicht, weil er sich als 
Ortsunkundiger auf das nächste Lichtsignal und die dort zu 
wählende Fahrspur konzentrierte. Dabei war er sich nicht bewusst, 
dass er an einem halt gebietenden Lichtsignal vorbeifuhr.
Der Beschuldigte widmete seine Aufmerksamkeit dem zu 
wählenden Weg auf Kosten der Verkehrssicherheit. Der rege 
Verkehr und die anspruchsvolle Verkehrsführung zur Tatzeit am 
Tatort sowie die beim Überqueren einer Kreuzung stets erhöhte 
Gefahr einer Kollision verlangen gerade vom Ortsunkundigen, dass
er sich vordringlich um die Belange der Verkehrssicherheit 
kümmert und sich auf den Verkehr und die Strasse samt 
Markierungen und Signalen konzentriert.
Der Beschuldigte hätte sich zudem bei einer Befolgung des 
Lichtsignals während der Rotlichtphase gefahrlos und in Ruhe 
anhand der Wegweisung über die nach dem Anfahren zu wählende 
Fahrspur orientieren können.


